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Muster-Betriebsvereinbarung: Aushilfen

Betriebsvereinbarung „Aushilfskräfte“
Betriebsvereinbarung zwischen der ... (Name des Unternehmens), vertreten durch ... (Name des vertretenden Geschäftsführers), und dem Betriebsrat der ... (Name des Unternehmens), vertreten durch ... (Name des Betriebsratsvorsitzenden), über die im Unternehmen tätigen Aushilfskräfte.

Präambel
Ziel dieser Betriebsvereinbarung ist es, festzuschreiben, wer als Aushilfe einzustufen ist, welche Vergütung Aushilfen erhalten und dass Aushilfen gleichberechtigte Arbeitnehmer sind.

§ 1 Geltungsbereich
Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle Aushilfen des Betriebs.

§ 2 Begriffsbestimmungen
Aushilfskräfte sind im Betrieb beschäftigte Mitarbeiter, die zur Deckung eines Arbeitskräftebedarfs eingesetzt werden, der nicht durch voll- und teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter gedeckt werden kann.
Der Einsatz von Aushilfskräften in der Firma darf eine Quote von ... % nicht überschreiten. Damit soll sichergestellt werden, dass nicht Vollzeitstellen über Aushilfskräfte abgedeckt werden können.
Der Einsatz von Aushilfskräften in der Firma darf eine Quote von ... % der Planstellen nicht überschreiten. Damit wird ausgeklammert, dass Vollzeitstellen über Aushilfskräfte abgedeckt werden, anstatt die Stellen dauerhaft mit Vollzeitkräften zu besetzen.

§ 3 Übernahmeklausel
Bei Bedarf und entsprechender Bewährung verpflichtet sich der Arbeitgeber, der Aushilfe gegebenenfalls nach Fortbildung auf Arbeitgeberkosten eine Vollzeitstelle anzubieten.

§ 4 Vergütung von Aushilfskräften
In den ersten 6 Monaten der Bewährungszeit erhalten Aushilfskräfte einen Stundenlohn von … € brutto pro Stunde. Mit Wirkung ab dem 7. Beschäftigungsmonat erhalten sie bei ununterbrochenem Beschäftigungsverhältnis eine Vergütung von mindestens … € brutto pro Stunde.

Bei einer Vorbeschäftigung von mindestens 12 Monaten und einer Unterbrechungszeit von nicht mehr als 6 Monaten wird eine Vergütung nach dem zuletzt bezogenen Stundenlohn gezahlt.

Unterbrechungen
Unterbrechungen des Arbeitsverhältnisses bis zu einer Dauer von 2 Wochen bleiben bei der Ermittlung der Beschäftigungsdauer ohne Berücksichtigung.

Überstunden
Im Fall von Überstunden erhalten Aushilfen auch die betriebsüblichen Überstundenzuschläge von ... €. Überstundenvergütung und Überstundenzuschläge sind in der Betriebsvereinbarung „Überstunden“ vom ... geregelt (liegt dieser Betriebsvereinbarung als Anlage bei).

§ 5 Aushilfen als gleichberechtigte Arbeitnehmer
Der Arbeitgeber ist sich im Klaren darüber, dass Aushilfen gleichberechtigte Arbeitnehmer sind, auf die das Arbeitsrecht uneingeschränkt Anwendung findet.
Aushilfen erwerben z. B. einen Urlaubsanspruch, Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz und andere Schutzrechte, wie z. B. Schutzrechte nach dem Mutterschutzgesetz (MuSchuG) oder dem Sozialgesetzbuch IX (SGB IX).

Zudem ist festzuhalten, dass der Betriebsrat auch die Vertretung der Aushilfe ist. Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) ist demnach auch auf diese anwendbar, das heißt vor allem, dass der Betriebsrat bei der Einstellung von Aushilfen und bei deren Kündigung zu beteiligen ist (§§ 99 und 102 BetrVG).

§ 6 Regelungen bei Streitigkeiten
Bei Streitigkeiten über die Auslegung dieser Betriebsvereinbarung wird eine paritätisch besetzte Kommission mit
· je einem Vertreter aus dem Personalbereich,
· 2 Vertretern aus dem Betriebsrat
sowie
· einem Mitglied des Gesamtbetriebsrats und einem von der Geschäftsführung benannten Vertreter
gebildet. Die Kommission hat die Aufgabe, die Streitigkeit beizulegen.
Ist eine Beilegung der Streitigkeiten über die Auslegung der Betriebsvereinbarung nicht möglich, so entscheidet eine Einigungsstelle bestehend aus 3 Beisitzern für jede Seite, von denen einer dem Unternehmen angehören muss.

§ 7 Inkrafttreten und Beendigung
Diese Betriebsvereinbarung tritt mit ihrer Unterzeichnung in Kraft. Sie kann einseitig durch Kündigung mit einer Frist von 3 Monaten jeweils zum Jahresende beendet werden.

§ 8 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung nicht berührt.
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